
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Verfahrensordnung 
(VerfO):  
Aufhebung der zwingenden Anonymisierung der 
Positionen in Stellungnahmeverfahren zu DMP  

Vom 19. Juni 2014 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Juni 2014 beschlossen, 
das 6. Kapitel der Verfahrensordnung (VerfO) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 
(BAnz  Nr. 84a vom 10. Juni 2009), zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz AT 
TT.MM.JJJJ V [Veröffentlichungsnummer manuell hinzufügen]), wie folgt zu ändern: 

I. Im 6. Kapitel VerfO wird § 7 gestrichen. 

 

II. Der Beschluss tritt am Tag nach der Genehmigung durch das Bundesministerium für 
Gesundheit in Kraft.  

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 19. Juni 2014 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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